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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

AVG §38;

AVG §73 Abs2;

KFG 1967 §75 Abs5;

Rechtssatz

Das rechtliche Interesse an der raschen Beendigung des Entziehungsverfahrens ist auch dann gegeben, wenn die

Partei mit ihrem (unerledigten) Rechtsmittel voraussehbar keinen Erfolg hat, sodass dieser Umstand bei Beurteilung

der Frage, ob ausschließlich die Behörde ein Verschulden an der Verzögerung des Verfahrens tri t, ohne Bedeutung

ist.

Schlagworte

Parteistellung Parteienantrag
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